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RESOLUTION 63/103

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 55 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/406, Ziff. 7)124:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lan-
ka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Va-
nuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Bel-
gien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

63/103. Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker durch die Sonderorganisa-
tionen und die mit den Vereinten Nationen 
verbundenen internationalen Institutionen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes „Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die

mit den Vereinten Nationen verbundenen internationalen Ins-
titutionen“,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tärs125 und des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats126 zu
dieser Frage,

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker127,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960,
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die sonstigen
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die
Resolution 2007/25 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
26. Juli 2007,

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluss-
dokumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder so-
wie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und
der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen,

sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker
zu erleichtern,

in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselhoheitsge-
biete sind,

die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregie-
rung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen,
gewährt wird,

sowie begrüßend, dass die Gebiete ohne Selbstregierung,
die assoziierte Mitglieder von Regionalkommissionen sind,
im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversamm-
lung und den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen
der Vereinten Nationen, namentlich den Resolutionen und
Beschlüssen der Versammlung und des Sonderausschusses
über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an den Welt-
konferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen Themenstellun-
gen teilnehmen,

feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an
der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung
beteiligt sind,

betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer
nachhaltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne

124 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.

125 A/63/61.
126 E/2008/47.
127 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 23 (A/63/23), Kap. VI.
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Selbstregierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs-
möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen
Mittel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für
die betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hin-
sicht die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutio-
nen im System der Vereinten Nationen gewonnen werden
muss,

erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
mandatsgemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen,
um die vollständige Durchführung der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolu-
tionen sicherzustellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische
Union, das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft
und andere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Ko-
operation und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in
dieser Hinsicht gewährt haben,

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen und den Regionalorganisationen sowie unterein-
ander mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von
Hilfsprogrammen für die betroffenen Völker zu erleichtern,

eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitä-
ten der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung
der verschiedenen Resolutionen und Beschlüsse der Verein-
ten Nationen im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung
ständig weiter zu verfolgen,

in Anbetracht der äußerst störanfälligen Volkswirtschaf-
ten der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer
Anfälligkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone
und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis
auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/114 vom 17. De-
zember 2007 über die Verwirklichung der Erklärung durch
die Sonderorganisationen und die mit den Vereinten Nationen
verbundenen internationalen Institutionen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs125;

2. empfiehlt allen Staaten, sich in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkt darum zu
bemühen, die vollständige und wirksame Verwirklichung der
in Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung enthalte-
nen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an

koloniale Länder und Völker und anderer einschlägiger Reso-
lutionen der Vereinten Nationen sicherzustellen;

3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen
und anderen Organisationen und Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirk-
lichung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung beizutragen, auch weiter-
hin von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen leiten lassen sollen;

4. erklärt außerdem erneut, dass die Tatsache, dass die
Generalversammlung, der Sicherheitsrat und andere Organe
der Vereinten Nationen die Rechtmäßigkeit des Strebens der
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung nach Ausübung ih-
res Rechts auf Selbstbestimmung anerkannt haben, folgerich-
tig bedingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt
wird;

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Na-
tionen und den regionalen und subregionalen Organisationen
zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen
durchzuführen;

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie inter-
nationale und regionale Organisationen, die Bedingungen in
jedem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maß-
nahmen zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden kön-
nen;

7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die
den Gebieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe ge-
währt haben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu
tun;

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Na-
tionen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnah-
men zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten,
mit dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in
diesen Hoheitsgebieten zu beschleunigen;

9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, so etwa
von Hurrikanen und Vulkanausbrüchen, und anderen Um-
weltproblemen, wie der Erosion der Strände und Küsten so-
wie von Dürren, auf diese Hoheitsgebiete;
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c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei
der Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und an-
derer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden
kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und der
sonstigen natürlichen Ressourcen dieser Hoheitsgebiete und
die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum Vor-
teil ihrer Bevölkerung;

10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollständi-
gen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren
Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unter-
breiten;

11. empfiehlt außerdem den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen
der Vereinten Nationen zu prüfen;

12. erinnert an die Verabschiedung der Resolution 574
(XXVII) vom 16. Mai 1998128 durch die Wirtschaftskommis-
sion für Lateinamerika und die Karibik, in der die Schaffung
der notwendigen Mechanismen gefordert wurde, die es ihren
assoziierten Mitgliedern, namentlich den Gebieten ohne
Selbstregierung, ermöglichen, im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung an den Sonderta-
gungen der Versammlung zur Überprüfung und Bewertung
der Umsetzung der Aktionspläne der Weltkonferenzen der
Vereinten Nationen, an denen diese Gebiete ursprünglich als
Beobachter teilgenommen hatten, sowie an der Arbeit des
Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Nebenorgane teilzu-
nehmen;

13. ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, in
diesen Fragen auch künftig engen Kontakt zum Präsidenten
des Wirtschafts- und Sozialrats zu wahren;

14. begrüßt es, dass die Sekretariats-Hauptabteilung
Presse und Information und die Sekretariats-Hauptabteilung
Politische Angelegenheiten im Benehmen mit dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, den Sonderorganisa-
tionen und dem Sonderausschuss ein Informationsblatt über
die den Gebieten ohne Selbstregierung zur Verfügung stehen-
den Hilfsprogramme veröffentlicht haben, und ersucht um
seine weite Verbreitung;

15. begrüßt außerdem die anhaltenden Anstrengungen
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bei der
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisa-

tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, namentlich der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik und der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Asien und den Pazifik, und bei der Gewäh-
rung von Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung;

16. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, unter an-
derem mit Hilfe der in Betracht kommenden Sonderorganisa-
tionen Maßnahmen zur Schaffung und/oder Stärkung von
Institutionen und Politiken zu ergreifen, die auf die Vorberei-
tung auf Katastrophenfälle und deren Bewältigung ausgerich-
tet sind;

17. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn
angebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den
bestimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschus-
ses, die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen zu erleich-
tern, damit diese Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten
dieser Organisationen profitieren können;

18. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von
Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vor-
rang eingeräumt wird;

19. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unter-
stützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Ver-
öffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen,
einschließlich dieser Resolution, erläutert werden;

20. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Aner-
kennung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu
dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordi-
nierung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung zu erwägen;

21. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalse-
kretär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internatio-
nalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können,
und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalver-

128 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 21 (E/1998/41), Abschn. III.G.
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sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/104

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/407,
Ziff. 6)129.

63/104. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/115 vom 17. De-
zember 2007,

nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Aus-
bildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung130,

im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zukommt,

fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten und die Zahl dieser Angebote zu
erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Stu-
denten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs-
und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auf-
fassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Ge-
bieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs130;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwoh-
nern der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfü-
gung gestellt haben;

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Ver-
fügung zu stellen;

4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf,
in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-

und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi-
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit Schüler und Studen-
ten diese Angebote nutzen können;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

RESOLUTION 63/105

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/408,
Ziff. 37)131.

63/105. Westsahara-Frage

Die Generalversammlung, 

nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage, 

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungs-
optionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, sofern sie den frei
geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entspre-
chen und mit den in den Resolutionen der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom
15. Dezember 1960 sowie in anderen Resolutionen der Ver-
sammlung klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/116 vom 17. De-
zember 2007, 

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 (1991) vom
29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002)
vom 30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541
(2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) vom 28. Oktober
2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom
28. Oktober 2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720
(2006) vom 31. Oktober 2006, 

unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April 2007
die Resolution 1754 (2007), am 31. Oktober 2007 die Resolu-
tion 1783 (2007) und am 30. April 2008 die Resolution 1813
(2008) verabschiedet hat,

129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana,
Indien, Kuba, Nigeria, Philippinen, Singapur, Thailand und Vereinigte
Republik Tansania.
130 A/63/67.

131 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Vierten Ausschusses vorgelegt.




